
CHECKLISTE FÜR ZÜCHTER 
 

 

Wenn Sie einen durch den ÖKV/FCI beantragten Zwingernamen bestätigt haben, die Zuchtstätten Kontrolle 

erfolgte, sowie ein Erstzüchterseminar/Züchtertagung besuchten, steht einen Wurf nichts mehr im Wege.  

 

1. Zucht – und Eintragungsordnung  
 
Machen Sie sich mit allen Zuchtvorgängen zugrundliegenden Zucht -und Eintragungsordnung (ZEO) von FCI, ÖKV 
und VBSÖ vertraut. Sie finden alles im Downloadbereich auf www.belgierhund.at  
 

2. Antrag auf Zuchtstättenschutz  
 
Das entsprechende Formular „Zuchtstättenschutz“ finden Sie auf der ÖKV Homepage www.oekv.at unter 
Zuchtordnung – Bestimmungen unter „weitere Zuchtbuchformulare“  
Eine Liste mit allen bereits bestehenden Zuchtstättennamen ist unter www.fci.be ersichtlich 
 

3.  Zuchtvoraussetzungen 
 
Alle Zuchtvoraussetzungen müssen VOR der Belegung für Rüde und Hündin erfüllt sein.  
 
Empfohlen: 
Tierärztlicher Check der Hündin zu Beginn der Läufigkeit – Feststellung evt. Verkeimung  
Deckzeitbestimmung – Progesteron Test, Keimabstrich, Vaginoskopie (Vaginalzytologie)  
Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke und der Gebärmutter 
 
Rahmenbedingungen: 

• Mindestalter 20 Monate  

• Höchstalter Hündinnen 9 Jahre 6 Monate  

• Mindestabstand zwischen 2 Belegungen 1 Jahr von Deckdatum zu Deckdatum, Ausnahme bei max. 3 
Welpen (siehe ZO) 

• Maximal 3 Würfe im Kalenderjahr  

• Maximal 5 Würfe für eine Zuchthündin  
 
Zuchtauflagen für Österreich lebende Hündinnen/Rüden (Malinois/Tervueren/Groenendael/Lakenois) 
 

• HD  

• ED 

• LÜW 

• OCD (Schulter) 

• DNA 

• SDCA 1 + SDCA 2 

• CJM 

• CA4 

• DM 

• D-Lokus  
 

• ZTP + Körung (Malinois)  

• ZTP + IGP 1 od. IGP 2 (Malinois) 

• ZTP + Mondio 1 (Malinois) 

• IGP 3, Mondio 3 od. Diensthundeprüfung (Leistungszucht) / (Körung 4 Plus = Körzucht) 

• ZTP (Tervueren/Groenendael/Lakenois) 

• Ausstellungsergebnis auf einer VBSÖ Klubsiegerschau mit mind. GUT  

http://www.belgierhund.at/
http://www.oekv.at/
http://www.fci.be/
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Zuchtauflagen für Schipperke  
 

• prcd PRA Test (Gentest einmalig)  

• Patella Luxation Untersuchung  

• mind. Gewicht 3 kg 

• ZTP 

• Ausstellungsergebnis auf einer Internationalen Hundeausstellung oder VBSÖ Klubsiegerschau mit mind. 
SEHR GUT  
 

4. Wichtige Punkte betreffend VBSÖ  
 

• Mind. 1 Woche vor Belegung Genehmigung der Verpaarung beim Zuchtwart (E-Mail)  

• Nach Belegung innerhalb von 1 Woche das Onlineformular „Deckmeldung“ auf der VBSÖ Homepage 
ausfüllen (www.belgierhund.at) 

• Nach der Geburt innerhalb von 1 Woche das Onlineformular „Wurfmeldung“ auf der VBSÖ Homepage 
ausfüllen (www.belgierhund.at)  

• Spätestens bis zur 6tn Welpenwoche, mit dem Zuchtwart einen Termin Wurfabnahme vereinbaren  

• Die Zahlung der Wurfabnahme muss vor der Wurfabnahme einbezahlt werden 

• Versand ALLER Unterlagen an den Zuchtwart spätestens in der 9. Woche 

• Besuch des Erstzüchterseminars bzw. Züchtertagung mind. alle 2 Jahre  
 

5. Vollständige Übermittlung sämtlicher Unterlagen binnen max. 9 Wochen nach Wurfdatum 
 
Im Original  

• Deckschein mit Unterschrift des Deckrüden Besitzers und des Züchters bzw. Eigentümers der Hündin bei 
Zuchtmietvertrag  

• ÖHZB Eintragungsformular vollständig ausfüllen  

• Ahnentafel Mutterhündin  

• Zwingerkarte 

• Evt. Zuchtmietvertrag  

• Hodenbestätigung der Welpen vom Tierarzt  
 
Kopie für Rüde und Hündin:  
Ahnentafel Rüde 
wenn Prüfungen, Gesundheitsergebnisse, Ausstellungen auf der Ahnentafel NICHT eingetragen sind, bitte alle 
Unterlagen in Kopie mitschicken (in der Ahnentafel der Welpen können nur die Ergebnisse eingetragen werden die 
mitgeschickt wurden)  
DNA Auswertungen von Hündin und Rüde mitschicken  
 
Bei der Wurfabnahme müssen die Welpen gechipt, geimpft und Registriert sein. (EU-Heimtierausweis) 
(Heimtierdatenbank od. zb.: Animaldata) 
Empfohlene Entwurmung 3-4 mal  
Es wird von einem Welpen die DNA abgenommen. Die Gebühr für die DNA Abnahme trägt der Züchter 
(Stichprobenmäßig wird ein Abstammungsnachweis erstellt – die Gebühr übernimmt der VBSÖ) 
 
Der ÖKV schickt die Rechnung per E-Mail, die vorab zu überweisen ist.  
Die Ahnentafel ist zu überprüfen, der neue Eigentümer/Welpenkäufer ist auf der Ahnentafel mit Name und Adresse 
zu ergänzen und dann vom Züchter zu unterschreiben.  
Der Züchter bestätigt hiermit die Richtigkeit obiger Angaben mit Datum und Unterschrift: 
 
 
 
 

http://www.belgierhund.at/
http://www.belgierhund.at/
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Exportpedigree  

• per E-Mail beantragen oder mit den Unterlagen mitschicken 

• mit Schreibmaschine ausfüllen  

• Name Welpe 

• Chipnummer Welpe  

• Neuer Besitzer: 
Name und Anschrift  
 

Bei der Namensvergabe beachten sie bitte folgendes:  
Der Rufname darf aus höchstens drei Wörtern bestehen. Ein gleicher Rufname darf vom selben Züchter erst nach 
10 Jahren wieder verwendet werden. Die Rufnamen aller Hunde eines Wurfes müssen den gleichen 
Anfangsbuchstaben haben.  
Zuchtstättenname und Rufname gemeinsam dürfen 35 Buchstaben nicht überschreiten.  
Der Züchter hat die jede von Ihm gezüchtete Rasse die Rufnamen der Würfe jeweils in alphabetischer Reihenfolge 
eintragen zu lassen. Zuerst die Rüden dann die Hündinnen  
 

6. Kosten 
 
Siehe auf der Homepage unter: für VBSÖ Züchter - Gebührenliste  
 

  

 

 

Zuchtwart: Jasmin Pichler, Puchfeld 14, 8811 Scheifling 

Zuchtwart Stv.: Carina Luftensteiner, Oberndorf 49, 4274 Schönau im Mühlkreis 


